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Das ,,Schlesifche Paftoralblatt« beschließt mit dieser Nummer seinen 1lI. Jahrgang. Das Blatt hat in diesem
Jahre die bald bei seiner Begründung in Aussicht geno1nmene wesentliche Erweiterung gefunden, daß mit hochamtlicher
Genehmigung die Verordnungen des  General-Vicariat-Amtes zum Abdruck gelangen. Außerdem hat sich auch
der Kreis seiner Mitarbeiter, wie dies jede Nummer darthut, aufs neue erfreulich vermehrt. Mit dem ergebensten
Danke erwähnen wir, daß Beiträge geliefert haben die Herren P. Arnoldy, C. sS. R. in Mautern (Steiermark),·
Dr. A. Bergel in Rom, Schloßkaplan J. Drathsch1nidt in Dresden, P. G. Freund, G. SS. R. Leetor der
Moraltheologie in Mautern (Steier1uark), Referendar F. Grzimek in Breslau, Stadtpfarrer Consistorial-Rath
C. Hertlein in Ottmachau, Kaplan Klos e in Neustadt O.XS., Pfarrer A. Knau er in Grunwald, Königl. Musik-
Director B. Kothe in Breslau, Curatus J. König in Breslau, Professor Dr. König in Breslau, Rechtsanwalt
Consistorial-Rath Dr. Porsch in Breslau, Professor Dr. Probst in Breslau, Dr. A. Rösler C. SS. R. in Mautern,
Privatdozent Dr. Sdralek in Breslau, Alumnats-Rektor Consistorial-Rath Die. Storch in Breslau, Pfarrer
Lio. Swientek in Czarnowanz, Kaplan M. Thiell in Raudcu O.XS., Cur«aius P. Wollczyk in Pitschen O.XS.

Mit dem Ausdrücke allseitigen Dankes bitten wir auch u1n fernere gütige Unterstützung j»und immer weitere
Empfehlung des Blattes, auf das man baldgesälligst die Bestellung bei den Kgl. Post-Anstalten oder Buchhandlungen
m0chEU Wolke« Reduktion und Verlag.

Die Prieftervereine der Diöcese Breslau.
Von Präfeet Meer.

»Es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke,
für die Verstorbenen zu beten, damit sie von den
Sünden befreit werden.« (2. Mach. 12, 46.) Dieser
tröstende Glaube liegt der ältesten priesterlichen Vereinigung
in unserer Diöcese zu Grunde, denn die So(1alitas B. M. V. ab
Aro11ange10 salutatne oder aUch0ongrega.tio latina
m:rj0r stellt als ihren Zweck hin, ,,ut quili1)et, pro sing111is
in hoc f0e(1e1·e (30mp1«e11ensis, St-atim p0st;mo1-tem 00nfoe(1erati
S-ic1·um unum l0gat, and per alium legi pr0(:u1«et.« Diese
Vereinigung verdankt ihren Ursprung den Jesuiten. Dieselben
errichteten in ihrem Collegium zn Breslau, wie dies der um
die Oongregati0 hochverdiente Dr. Herber des Näheren aus-
führtI), die größere und kleinere marianische Sodalität,
und zwar die So(1a.1it:is 1atin-J« maj0r fiir die Studenten, die
s. l. minor für die Gymnasiasten, außerdem eine deutsche

«) Schles. Kirchenbl. Jahrg. 1l. 1836. Nr. 46.

für die Bürger unter dem Titel Mariä Reinigung, und die
Sodaiität der Dreihundert unter dem Titel Mariä
Verkündigung. Dieselbe wird jetzt in der Regel 00ngregatio
1atina m:1.jo1- genannt, und dürfte sich diese Bezeichnung aus
der soeben angeführten Gliederung der Sodalitäten in lateinische
und deutsche unter Studenten und Gymnas1asten leicht erklären « ).

Ihre Mitglieder gehören dem geistlichen wie weltlichen
Stande an, wenngleich "fast ausschließlich nur Priester jetzt
der 0ong1-egati0 angehören, die ihre Mitgliederzahl auf 300
von anfang an festgesetzt hat. Ueber die Zeit ihrer Gründung
sinden wir zwei ihrer Präses mit einander im Wi·derspruch.
Dr. Herber schreibt a. a O.: ,,Nachdem Papst Urban VII1.
am 29. Dezember 1640 durch eine eigene Bulle die Er-
richtung ähnlicher Vereine in den Collegien der Gesellschaft
Jesu genehmigt hatte, nahm der unsrige am 15. August
1732 feinen Anfang und erhielt vom Papst Pius VI.
im Jahre 1776 eine neue Bestätigung.« Dagegen läßt der

I) Schles. Pastoralbl. Jahrg. I. 1880. S. 140.
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jetzige Präses, Herr Consisiorial-Rath und Rector Lic. Storch
(vgl. Schles. Pstbl. a. a. O.) diese Confoec1eratio schon am
29. Dezember 1640 in dem Königl. Akademischen Collegium
zu Breslau bestehen und deren Leitung am 15.Aug.1732 von
den Professoren der Breslauer Universität übernommen werden.

Der Zudrang zu dieser frommen Verbindung war von
Anfang an sehr groß; wer über 50 Jahr alt war, fand keine
Aufnahme mehr. Als um das Jahr 1827 eine Abnahme
der Mitglieder sich einstellte, erließ Professor v. Dittersdorf
von Braunsberg aus einen sehr warmen Aufruf zu Gunsten
der Oonfoede1-ati01). Gegenwärtig erfreut sich die Gont"oec1e-
ratio, vom hochseligen Fürstbischof Heinrich aufs neue am
16. Juni 1854 bestätigt, einer sehr regen Theilnahme und
mustergiltigen Leitung. Die Sterbefälle gelangen wöchentlich
durch »das ,,Schlesisct)e Kirchenblatt,« monatlich durch das
,,Schlesische Pastoralblatt« und jährlich durch ein versandtes
Verzeichniß zur Kenntniß der Mitglieder.
« Einen ähnlichen Zweck verfolgt die Carolina I«�ami1ja,
welche zu Milkau, im Archipresbytera-te Sprottau, am 17. Sep-
tember 1718 gegründet worden ist und zunächst wohl eine
Vereinigung der Priester im Decanate bezweckt haben dürfte,
wie derartige kleinere Decanatsbündnisse in anderen Diöcesen
vielfach vorkommen. Darauf weist auch die geringe statuten-
mäßige Anzahl von Mitgliedern hin, welche mit Beziehung
auf die 33 Jahre, ,,(1ui1)us Princeps Pastorum C111·istus pro
anin1arum salute in terris (1es11davit«,« 33 Priester sub in�
v0cationc S. Ca1«oli B0rromaei zu ihren Mitgliedern zählt.
Diese haben die Verpflichtung,

a) annue unum Missae sacrifieiun1 pro fami1iae Garo1inae
sa1ute tcmp0ra1i et aeterna Deo 0tt"erre,

1)) pro quovis O0nfoede1«ato (1et"unet0 5 missas quam pri1num
celebrare ve1 procurare.

Außerdem verfolgt aber diese G0nfoederatio auch noch sehr
eindringlich die Selbstheiligung des Priesters, indem sie in
ihren Statuten schreibt:

1) A(1m0nemus invieem in Domino ad vitam ducenc1am
Saecrc10te (1ig«nam praesert-im in O11ra a11imar11m con-
stitut0, ne vituperetur ministerium nostrum. 2 C01·. 6 v. 3.

2) Reeommen(1am11s inviee111 verum Apost01ic11m· zelum in
eura, atten(1entes verba Supremi Pastoris animarum:
V0s estis sa1 terrae. Matt11. 5. v. 13.

Z) Invicem consu1imus ut in(1ies Litanias Lauretanas,
fre(1uenter 0mnium Sanctoru1n cum Psalmis Poenit., sae-
pius in Missa (J0llcctam: I)ct"ende q11aesumus istam etc.
(1ieamus a1iasque preces pro feliei ag«one.

4) A(1h0rtan111r invieem, ut stu(1eamus sol1ieite et so1erter

I) Schles. Kirchenbl. Jahrg. 11. 1836. Nr. 38.

premere vestigia bon0rum Pastorum, praesertim S.
(Jaro1i B0rromaei et S. Franeisci Sa1esii, nec o1)erit in
11une finem 0a1enc1ario1um Ecelesiastieo1-um Sanct0rum
Presbyi;er0rum pro qu0ti(1iana cyn0sura.

Diesen beiden priesterlichen Vereinigungen in unserer Diöcese
möchte sich noch eine dritte, die (J0nfoe(1eratio sacer-
(1ota1is Dioeccsis Wratislavicnsis, vorzugsweise als
Priester-Gebetsverein beigesellen. Ueber das Warum und Wie
haben wir in den Nummern 4, 5, 6, 7 des III. Jahrganges
des ,.,Schlesischen Pastoralblattes« eine offene Discussion eröffnet.
Aus derselben geht die erfreuliche Thatsache hervor, wie das
Verlangen nach einem solchen Verein aus dem Klerus heraus
laut geworden, wie der hochwiirdigste Herr Fürstbischof Robert
auf die erste Kunde das Jnslebentreten eines solchen Vereins
als die lieblichste Maienblüthe für unsere Diöcese betrachtete-
und daß von einem Aufdrängen und Hervordrängen irgend
welcher Persönlichkeiten auch kein Schatten sich zeigt.

Wir haben mit Absicht zuerst die beiden bisher bestehenden
Priester-Vereine besprochen, damit Jeder Einzelne s1ch die
Frage darnach beantworten könne: Jst ein neuer Verein
noch in unserer Diöcese nothwendig? Collidiren
irgend wie die Zwecke und Mittel mit einander?
und wir hoffen, daß allerseits diese beiden so wichtigen Fragen
werden verneint werden. Die Statuten, welche wir wieder-
holt zur freiesten Diskussion gestellt hatten, nehmenauf diese beiden
Vereine weise Rücksicht und legen die möglichst geringsten Ver-
pflichtungen auf, von deren treuer Erfüllung gleichwohl ein
unsäglicher Segen für Priester und Volk hervorgehen wird.
Dieselben lauten:

confoecteI«atio sacerctotalis lDioeeesis Wratislaviensis.
Finis, ut s0c1a1es c1onum perseverantiae, aliasque gratias

(1ivinas impetrent per eul»t11m SS. Gor(1is .Jesu tum in
se t11m in aliis promovcn(111m, cui a(1jungunt devotionem
erga purissim11m Cor B. Mariae V., at:que s. J0annem
Baptistam, S. 0aro1um et b. Ceslaum, tamquam
h11jus c0nfoederati0nis, Patronos venerantur.

Gen dition es praecipuae sub nullo peceato obligani;es:
1. sing«111is (1iebus 1«ecitare ,,Pater n0Ster,« ,,Ave Maria«
cum 0rat-i11neu1a ,,.Jesu, mitis et: 11umi1is cor(1e, fac (-or
meum se(-11n(1um e0r Tu11m.« 2. Bis vel sa1tcm se1ncl in
mense Gonfessi0nem saeramenta1em pcragere. Z. Salt(-im
q110viS trienni0 Exercit:iis spiritualibus var-are. 4· Quovis
anno unum Missae sacritieium pro s0(1a1ibus vivis atque
dcfunctis celebrare; praeterea morte alieujus soda1is nun-
eiata, pro eo(1em preces, bona Opera et inc1ulgentias quo-
cunque die SS. 0ordi .Jesu offerre.

So kurz dieselben, � welche Gnadensülle bergen dieselben.
Allein das Donum perseverani;iae, � wenn Um dieses
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Unum necessarium wir Priester vereint zum göttlichen Herzen
Jesu täglich beten, wie gesegnet wird dieses Beten sein.

Wir erariiteten es als unsere Pflicht, dem hochwürdigsten
Herrn Fürsibischof diese Vereinssache gehorsamst zii unterbreiten
und·erhielien auf uiisere Vorstellung nachstehendes huldvolles
Schi·eiben:

Breslau, den l4. October J882.
Euer Hochehrwiirden danke ich fiir die Ueberseiidung der

Pacta 0onfoec1e1«ationis saoer(1otalis Di0eo0Sis Wrat.islaviensis,
wünsche Jhren sehr lobenswerthen Bemiihungen, einen solchen
Pi:iesterverein ins Leben zu rufen, den besten Erfolg, und
ertheile Ihnen dazu von Herzen meinen bischöflichen Segen.
Da jedoch dieser Verein als ein bloßer Prioatoerein zu be-
trachten ist, dem es Jedem freisteht, beizutreten oder auch
eventl. aus ihm wieder ausziischeiden, so bedarf derselbe einer
sorinellen Approbation meinerseits ebensowenig, als auch eines
von mir zu ernennenden Kurators. Nach Eonstituirung des
Vereins hat sich derselbe vielmehr seinen Vorstand nach eigenem
Ermessen selbst zu wählen, dem es dann auch freistehen wird,
die auf die Zwecke des Vereines bezüglichen Maßnahmen nach
eigenem Befinden zu treffen. Gern will ich indessen den
Zwecken und Zielen des Vereines, sowie den dazu in den
Pactis bezeichneten Mitteln meine Approbation im Allgemeinen
auch ausdrücklich aussprechen.

.t"-�iiksi�2ktis(s-of.
-s- Robert.

Deninach ersuchen wir, bis sich der Vorstand constituirt
haben wird, die hochw. Herren auf Grund vorstehender Sta-
tuten bei der Redaction des ,,Schlesischen Pastoralblattes«
(Domplatz 1) ihren ev. Beitritt anmelden zu wollen. Das
Nähere wird ihnen durch das ,,Schlesische Pastoralblatt,« das
die Interessen des Vereins stets fördern wird, sodann mit-
-getheilt werden. Allen, welche diese Vereins-Angelegenheit
bisher so eifrig gepflegt haben, unsern verbindlichsten Dank.
Gott segne das zu Seiner Ehre begonnene Werk auch weiter!

Theorie der Seelforge.
Dargcstcllt von Professor Dr. Probst.

§45. Läßliche Sünden.
Von Natur schwach, der Versuchung beständig ausgesetzt,

bleibt auch der Gerechte, ohne besondere Begnadigung Gottes,
von läßlichen Sünden nicht frei. Sie bestehen in einer
Unordnung, beziiglich der Mittel zum Ziele, während die Tod-
sünde in der Abkehr von Gott, als dem Endziele, beruht.

Die Ursache der läßlichen Siinde liegt in der Eigen-
liebe, welcher der Wille Gottes lästig wird, da sie nach
eigenem Gutdünken leben möchte. Das Gewissen ist jedoch
zu mächtig, die Ehrfurcht vor Gott zu tief gegründet, als daß

es zu einer förmlichen Auflehnung gegen ihn käme. Sophistisch
wird zwischen Wichtigem und Unbedeutendem unter-
schieden, die Uebertretung der Gebote, die Gott mit der Hölle
straft, gemieden, das Kleinere, in dessen Beobachtung sich gerade
die Liebe zeigt, vernachlässiget. Deshalb besteht zwischen dem
Gerechten, der aus Gebrechlichkeit sündiget, und dem Lauen
ein großer Unterschied, den Ludwig von Ponte mit den Worten
charakterisirt: Jch habe viele Fehler begangen, aber nie mit
ihnen Frieden geschlossen.

Der Laue lebt in Frieden mit denselben und dennoch hat
er keinen Frieden. Es giebt solche, sagt der heil. Bernhard,
die leiden müssen, und das sind die, ivelche das Joch des
Gesetzes in geringen Sachen abwerfen, in großen aber nicht-
zerbrechen möchten, denn sie leiden von beiden Seiten. Die
Gnade wirft ihnen vor, was sie gethan haben, die Leidenschaft
ist unzufrieden, daß sie nicht weiter gegangen sind. Sie
schmecken die Bitterkeit der Tugend wie der Sünde, aber nicht
ihre Süßigkeit. Deshalb wird der, welcher das Kleine ver-
achtet, alsbald auch das Große geringschätzen, oder er muß
sich ganz und gar Gott unterwerfen«).

Die ungescheute Begehung läßlicher Sünden stumpft
ferner das Gewissen ab, und mit einem zarten Gewissen
geht ein großer Schatz verloren. Man wundert sich, daß man
eine Lüge für sündhaft hielt; vor einem unreinen Worte erröthete
und hält das ietzt für kindische Befangenheit. Damit ist aller-
dings die Schamlosigkeit der Todsi"mde, die zum Bösen lacht,
noch nicht vorhanden, aber jener Glanz der Tugend fehlt, in
welchem Jgnatius ausruft: Wie ekelt mich die Welt an, wenn
ich den Himmel betrachte.

In Folge dessen erlahnit der Eifer. »Das habe ich
wider dich, daß du deine erste Liebe verlassen. Bedenke von
wo du herabgesunken bist, kehre um und thue die ersten
Werke, wo nicht, so komme ich schnell und riicke deinen Leuchter
von seiner Stelle.« Apoc. 2. 4. Mit dem Aufhören eifrigen
Wirkens geht aber der erworbene Zustand der Tugend (auch
die eingegossenen Tugenden werden durch oftmalige Uebung
zu erworbenen) mehr und mehr verloren und insofern schwächen
läßliche Sünden die Liebe. Dafür wachsen die bösen Neigungen
und da Jeder, vermöge seiner Naturanlage, eine vorherrschende
Neigung hat, gestaltet sich diese zur Haupt- und Wurzelsiinde,
welche die ihr verwandten nach sich zieht. Sagen, so weit

I) Planes Dei meins in ecclesia continet, sed eosdem tamen
ad saecula1·ia vitia saeou1i blanc1imenta so1licitant. 01«ant, quia
timent, per(-eint, quia volunt. CI1ristianos se nuncupant, quia bona
est spes aere1·niratis, gentilia agunt, quia b1anc1a p1«aesentia Stint.
Impii non manent, qui-i bis Dei 11omen in i1ono1«e est, pii non
sinnt, quia quae pietati sunt a1iena sectantu1«. Hilar· Pier. in ps1.
I. n. 17. F. 28.
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«will ich gehen, und nicht weiter, heißt nicht einmal die An-
fangsgründe der Selbsterkenntniß besitzen.« Andererseits entzieht
Gott dem Lauen, um der läßlichen Sünden willen, zwar die
heiligmachende Gnade nicht, sondern blos actuelle Gnaden mit
ihrer Freudigkeit und ihren Tröstungen. Weil aber die gött-
liche Hilfe schwächer und die Eigenliebe stärker
wird, ist damit der Weg für die Todsiinde gebahnt.

2. Zur Ueberwindung der Lauigkeit und läßlichen
Sünden giebt Ltguori folgende Mittel an. Zuerst muß die
Seele eine große Begierde haben, von diesem elenden Zu-
stande befreit zu werden. Man bitte deswegen zuerst Gott
um Verleihung derselben, bef1eiße sich sodann, den vorherrschen-
den Fehler kennen zu lernen und fasse endlich den festen
Entschluß, denselben so lange zu bekämpfen, bis er ausgerottet
ist. Diese Uebungen haben jedoch nur unter der Voraussetzung
Erfolg, daß die Gelegenheit zur Sünde gemieden wird.
Ferner misztraue man den eigenen Kräften und setze fein
Vertrauen allein auf Gott. Sobald wir zu bitten aufhören,
werden wir besiegt. Wenn wir hingegen im Gebete fort-
fahren, erlangen wir den Sieg beinahe unvermerkt«). Wer
glaubt, in kurzer Zeit werde er selbst seine Besserung bewirken,
täuscht sich, wer hingegen vertraut mit Gottes Hilfe allmählig
zum Ziele zu gelangen, wird es erreichen««).

Kommt das Gesetz vom 21. Juli 1846, betreffend
den Bau und die Unterhaltung der Schul- und Küster-

Häuser, auch für Schlesien in Anwendung?
Von Rechtsantvalt Dr. Pors(h.

 Nach §. 37 des Allg. Landrechts Th. II. Tit. 12 muß,
wo das Schulhaus zugleich die Kiisterwohnung ist, in
der Regel die Unterhaltung desselben auf eben die Art, wie
bei Pfarrbauten vorgeschrieben ist, besorgt d. h. in Ermang-
lung entgegenstehender Verträge, rechtskräftiger Erkenntnisse,
ununterbrochener Gewohnheiten oder besonderer Provinzialge-
setze prineipalite1« aus dem Kirchenärar und eventua1iter
bei Jnsufsicienz desselben von dem Patron und den Einge-
pfarrten bestritten werden.

Das Gesetz vom 21. Juli 1846, betr. den Bau und die
Unterhaltung der Schul- und Küsterhäuser (G. S. 1846 S. 392),
hat hierin Aenderungen getroffen, indem es insbesondere für
die Bauten und Reparaturen, welche allein durch das Bedürf-
niß der Schulanstalt veranlaßt werden, diejenigen heranzieht,
welchen in Ermanglung eines Kiisterhauses der Bau und die
Unterhaltung einer gemeinen Schule am Orte obliegen würde.

I) Lig. Braut Christi. 1. Theil. o. 3. S. 54-�-58.
2) 1llo vi11cit, qui Dei g1·atiam spe1«at, non qui de sue. vi1·tute

praesumit. Amb1·os. de obitu Tit-eod. n. 25. p. 33.

Es wird nun vielfach die Meinung vertreten, als ob die
Vorschriften des Gesetzes vom 21. Juli 1846, betreffend die
Befreiung der Patrone, Eingepfarrten und des Kirchenärars
von ihrer früheren Verpflichtung auch für den Erweiterungs-
bau der mit Küsterwohnungen verbundenen Schulgelasse ein-
zutreten, auf die Schulen katholischer Confesskon in Schlesien
keine Anwendung sinden können, weil der §. 37. lI. 12
A. L. R. in Schlesien für die in Rede stehenden Schulen nie-
mals gegolten, vielmehr daselbst provinzialrechtliche Normen
und zwar die Bestimmungen des Reglements do grav:1.minii)us
vom 8. August 1750 (Korn, Edicten-Sammlung S. 415) und
des General-Schul-Reglements für die Römisch-Katholischen
in Städten und Dörfern des Herzogthums Schlesien vom
3. November 1765 maßgebend wären, wonach eine unbe-
schränkte Beitragspflicht der Kirchengemeinde rcsp. des Patrons
zu Schulbauten also auch zu solchen Erweiterungsbauten
bestehe. Diese provinzialrechtlicl,«en Bestimmungen wären auch
durch das nach Emanation des Allgemeinen Landrechts ergan-
gene Schul-Reglement für die niederen katholischen Schulen
in Schlesien vom 18. Mai 1801 (Wenzel, Provinzial-Recht
S. 451), sowie durch die Entscheidung des Obertribunals vom
17. November 1856 anerkannt worden.
« Diese Rechtsansicht dürfte indeß nicht zutreffen. Sie ver-

kennt den §. 6 des angezogenen Gesetzes vom 21. Juli 1846,
auf Grund dessen man zu einem entgegengesetzten Resultate
gelangt. Der gedachte §. 6 lautet folgendermaßen:

,,Soweit ein Provinzial- oder Lokalgesetz oder das Her-
kommen mit dem §. 37. Il. 12 A. L. R. übereinstim-
men, treten auch an ihre Stelle die Borschriften des
gegenwärtigen Gesetzes §§. 2��5. Jedoch soll da, wo
das bisherige mit der gedachten Vorschrift übereinstim-
mende Verhältnis; auf einem besonderen Rechtstitel be-
ruht, durch das gegenwärtige Gesetz nichts geändert werden.«

Der erste Theil dieses Paragraphen sagt also, daß iiberall,
wo ein Provinzial- oder Lokalgesetz oder das Herkommen mit
dem §. 37. lI. 12 übereinstimmen, an ihre Stelle die
Borschriften des gegenwärtigen Gesetzes §§. 2�5 treten.

Es entsteht demnach die Frage, ob sich unsere provtnzial-
rechtltchen Bestimmungen mit dem erwähnten §. 37. II. 12
A. L. R. in Uebereinstimmung befinden. Jst dies der Fall,
dann unterliegt die Anwendbarkeit des Gesetzes vom 21. Juli
1846 für Schlesien keinem Zweifel; ist dies aber nicht der
Fall, dann kommen die provinzialrechtlichen Bestimmungen zur
Anwendung, da dort ein landrechtlicher Satz nicht aufgehoben-
werden kann, wo ein solcher überhaupt nicht gegolten hat.

Das Erstere trifft nun aber zu. Der §. 11 des Regie-
ments de gravaminibus vom 8. August 1750 bestimmt
sub 1jt. a:
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»Wenn ein pa1·oohus nöthig sindet, daß an der Kirche,
den Pfarr- und Schul-Gebäuden, welche letztere eben-
falls für beständig zu den Pfarrkirchen gehören, entwe-
der ganz neue Baue oder doch namhafte Reparaturen
geschehen müssen, so liegt demselben ob, solches dem
pnt1·on0 ec(-lesiae anzuzeigen und um die deshalb
nöthige Veranstaltung zu bitten«
sub lit. g:
,,wobei es sich von selbst versteht, daß, wenn das pecu-
1ium es(-1esiae weder in totum noch in tantum zu
dem vorseienden Baue hinreichend wäre, die patroni et
par0chjanj solchen Bau ex p1·op1·jis zu bestreiten schul-
dig und verbunden sind.«

Die oben bereits angezogene Bestimmung des §. 37. lI. 12
A. L. R. lautet wörtlich: -
»"»»» ,,Wo das Schulhaus zugleich die Küsterwohnung ist, muß

in der Regel die Unterhaltung desselben auf eben die Art,
wie bei Pfarrbauten vorgeschrieben ist, besorgt werden.«

Es ist nicht zu verkennen, daß dieser §. 37 l. O. mit dem §. 11
des Reglements vom Jahre 1750 übereinstimmt. Denn

I. in beiden Gesetzen ist ausdrücklich festgestellt, daß zu den
Schulbaukosten an erster Stelle die Kirche, sodann der Patron
und die Eingepfarrten beizutragen haben, und in beiden Ge-
setzen tritt auch deutlich der Zusammenhang der Schule mit
der Kirche hervor.

Der §. 37 l. e. sanktionirt zwar eine Ausnahme von der
im §. 34. lI. 12 A. L. R. aufgestellten allgemeinen Regel,
wonach auch die Unterhaltung der Schulgebäude und Schul-
meisterwohnungen als gemeine Last von allen zu einer solchen
Schule gewiesenen Einwohnern ohne Unterschied getragen wer-
den soll. Die Anwendung des Ausnahme-Gesetzes ist aber
nur an die thatsächliche Bedingung geknüpft »wenn das Schul-
haus zugleich die Küsterwohnung ist« d. h. mit andern
Worten, wenn der Küster zugleich Schulmeister ist, wenn der-
selbe neben seinen Amtsfunktionen als Kirchenbeamter zugleich
der Schuljugend den Unterricht ertheilt. Diese tl)atsächliche
Voraussetzung war aber bei Emanation des A. L. R. keines-
wegs ein nur ausnahmsweise oder selten vorkommender Fall,
sondern die herrschende Regel. Der Schulunterricht wurde in
demjenigen Hause ertheilt, welches dem Küster und Schul-
lehrer als Amtswohnung überwiesen war.

Diese Verbindung des Küster- und Schullehreramtes liegt
auch in der Natur der Sache, da der Schulunterricht von
jeher mit der Kirche im Zusammenhange gestanden hat.

Diese Verbindung ist aber auch schon in den älteren die
kirchlichen Institutionen betreffenden Verordnungen, so z. B.
in der Visitations- und Konsistorial:Ordnung vom Jahre 1573
ausdrücklich als eine nothwendige Verbindung und somit

und

Küsterei und Schule gewissermaßen als Eins, als ein gemisch-
tes kirchliches Institut anerkannt worden. «

Es siellt s1ch demnach als rati0 1egis bei beiden Gesetzen
die Zubehörigkeit des Schulgebäudes zur Kirche heraus. Bei dem
Reglement vom Jahre 1750 ist dies positiv ausgesprochen, bei
dem §. 37 l. c. ist es zwar nicht direct gesagt, es ergiebt sich die-
ses aber thatsächlich aus der Voraussetzung der Küsterwohnung.

Es geht dies auch deutlich aus §. 556. lI. 11 A. L. R.
hervor, wonach Küster zu den niederen Kirchenbeamten gezählt
werden. Hieraus ist der Schluß gerechtfertigt, daß der §. 37
l. c. seinen inneren Grund lediglich in dem kirchlichen Ver-
hältnisse hat, und daß daher der §. 1l des Reglements vom
8. August 1750 und der gedachte §. 37 l. c. in ihren Mo-
tiven und in ihrer wesentlichen Grundlage übereinstimmen,
und daß der zwischen ihnen bestehende Unterschied« nur ein
äußerlicher ist, indem der §. 37 I. c. wohl nur ein Erkennungs-
zeichen für die im Laufe der Zeiten oft verdunkelte Frage des
Zusammenhangs der einzelnen Schulen mit der betreffenden
Kirche hat aufstellen wollen, wenn es dort heißt ,,wo das
Schulhaus zugleich Kiisterwohnung ist.«

II. Eine weitere Uebereinstimmung des §. 37 1. (-. mit
dem §. 11 des Reglements vom 8. August 1750 läßt sich
auch in den in beiden Gesetzen ausgedrückten Härten und
Jnconsequenzen erblicken, welche theils für die Aerarien, die
Patrone und die Eingepfarrten der Kirche, theils für solche
einzelnen Gemeinden der Parochie entstanden waren, die beson-
dere Schulen auf ihre Kosten errichtet haben und unterhalten.

Beide Gesetze basiren eben auf den wenig entwickelten
Verhältnissen der damaligen Zeit. An eine solche Ausdeh-
nung, wie sie das Schulwesen in der Folgezeit genommen,
haben ihre Gesetzgeber nicht gedacht; beide Gesetze paßten für
die entwickelten Verhältnisse des Landschulwesens der späteren
Zeit nicht mehr. Der Gesetzgeber fand es daher unbillig bei
der fortgeschrittenen Entwickelung des Schulwesens die Erhöhung
der Baulast solcher Schul- und Küster-Häuser der Kirchenkasse,
dem Patron oder den Eingepfarrten zur Last zu legen. Es
sollte zwar denjenigen, welche zur Zeit der Emanation» des
Gesetzes vom 21. Juli 18-t6 gemäß §. 37 l. c. zur Unter-
haltung der Küster- und Schulhäuser verpflichtet waren, von
dieser Verpflichtung nichts abgenommen werden, sie sollten aber
auch nicht durch das steigende Bedürfniß der Schule später in
eine fchlimmere Lage kommen, es sollte vielmehr der Mehr-
aufwand, welchen die Steigerung des Schulbedürfnisses erheischte,
von denjenigen getragen werden, welchen die Unterhaltung
einer gemeinen Schule am Orte obliegen würde.

II1. Man könnte, wenn man nicht näher auf das Wesen
des §. 37 l. c. eingeht, vielleicht darin eine Abweichung des-
selben von dem §. 11 des Reglements vom 8. August 1750
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erblicken, daß, während nach dem letzteren die Kirche resp.
der Patron und die Eingepfarrten zur Unterhaltung des
Schulgebäudes ganz allgemein verpsiichtet sind, gleichviel ob es
sich um einen Erweiterungs- oder Neubau oder Reparaturen
handelt, nach §. 37 l. c. die vorerwähnten Verpflichteten
scheinbar nur dann zu Beiträgen herangezogen werden kön-
nen, wenn es sich um die Unterhaltung eines bereits beste-
henden Gebäudes, nicht aber um einen Erweiterungsbau handelt.
Diese Verschiedenheit ist jedoch nur scheinbar, wie durch Er-
kenntniß des Obertribunals vom 9. Mai 1842 (Entscheid. von
Seligo und Ulrich Bd. 8. S. 149) anerkannt worden ist.
Es wurde darin ausdrücklich ausgesprochen, daß der §. 37 l. (-.
auch auf einen Erweitei·ungsbau Anwendung sindet, wenn
derselbe der Schulzwecke wegen nothwendig geworden ist.

1V. Von der Uebereinstimmung der beiden in Rede stehen-
den Gesetze wird man noch mehr überzeugt, wenn man die
Entstehungsgeschichte und die Motive des Gesetzes vom 21. Juli
1846 in Erwägung zieht.

Danach ist der Entwurf einer Verordnung betreffend die bau-
liche Unterhaltung der Schul- und Küsterhäuser durch eine Petition
des achten Pommerschen Provinziallandtages vom Jahre 1843
veranlaßt, mittels welcher gesetzliche Abhilfe gegen die Härten und
Unbilligkeiten, welche aus der buchstäblichen Anwendung des
§. 37. Il. 12 A. L. R. hervorgingen, geschafft werden sollte.

Das Königliche Staats-Ministerium fand diese Forderung
billig und beschloß, den §. 37 1. O. zu modificiren. Es zog
dabei in Betracht, daß die Vorschrift des §. 37 l. c. nicht
isolirt dastehe, daß dieselbe vielmehr iiberall mit den bestehen-
den Provin-,ial-Gesetzen, soweit in diesen ausdrückliche Fest-
setzungen iiber die Schul- und Küsterhäuser vorkommen, über-
einstinime. Es wurde hierbei das scblesische Provinzialgesetz,
§. 11 des Ediktes de gravaminibus vom 8. August 17.«:)0 in
Betress der katholischen Schulen, als ein solches übereinstimmen-
des besonders hervorgehoben, indem danach die Schul- und Küster-
häuser ebenso wie die Pfarrhäuser unterhalten werden sollten.

Das Königliche Staats-Ministerium beschloß daher den
§ 37 l. c. nicht nur in Pommern, sondern auch da, wo er
mit Provinzial- oder Lokalgesetzen iibereinstiminte, zu modificiren
und nahm auch gleichzeitig in den ersten Entwurf des neu
zu erlassenden Gesetzes eine hierauf abzielende Bestimmung
auf, welche damals sub §. 4 also lautete:

,,Gegenwärtige Verordnung findet überall Anwendung,
wo nicht durch Provinzial-Gesetze oder durch besondere
Rechtstitel eine von der Regel des §. 37 l. c. abwei-
chende Vorschrift festgesetzt ist.«

Jn dieser Fassung wurde der Gesetzentwurf dem achten
Provinziallandtage der Provinz Schlesien mit den vollständi-
gen Motiven, in denen namentlich die Uebereinstimmung des

§. 37 1. (-. mit §. 11 des Ediktes vom 8. August 1750
ganz besonders hervorgehoben war, vorgelegt. Der Provinzial-
Landtag hat gegen diese speciell hervorgehobene Ueberein-
stimmung des §. 37. II. 12 A. L. R. mit dem schlesischen
Provtnzial-Gesetze nicht nur kein Bedenken gefunden, sondern
sich in der demnächst erlassenen Adresse an des Königs Majestät
vom 28. Februar 1845 durchaus zustimmend also geäußert:

»Bei sorgfältiger Prüfung und Erwägung dieses-Gegen-
standes haben die Unterzeichneten Stände im Hinblick
auf die seit Emanation des A. L. R( eingetretenen
Kirchen- und Schulbau-Berhältnisse, auch für den schle-
sischen Provinzialverband in dem vorliegenden Entwurf
eine den Bediirfnissen der Zeit wohlthätige Modification
des § 37. 1I. 12 A. L. R. jenes Gesetzes erblicken und
dieser i"iberall motivirten Verordnung sowohl in den ein-
zelnen Paragraphen, als in deren Gesammtheit ihre

R Beistimmung ertheilen zu müssen geglaubt.«
So konnten. sich die Stände nicht äußern, wenn auf irgend

einer Seite Zweifel bestanden hätten, ob das Gesetz auch für
die Provinz Schlesien bestimmt sei. Der Entwurf wurde
sodann mit geringen Modisicationen in der heutigen Fassung
publicirt, wobei besonders hervorgehoben wurde, daß durch die
neuen Bestimmungen des Entwurfs nicht blos das im §. 37.
l1. 12 A. L. R. enthaltene gemeine Recht, sondern auch alle
Provinzial- und Lokal-Rechte, welche eine gleiche Regel wie
das Landrecht aufstellen, abgeändert und hiervon nur diejeni-
gen Fälle ausgenommen werden sollten, in denen ein solches
Rechtsverhältniß auf einem besonderen Rechtstitel beruhe.
Dabei hat auch der Königliche Staatsrath kein Bedenken
gefunden, die in den Motiven des Gesetzes ausgesprochene
Uebereinstinimung des §. 37 l. c. mit dem §. 11 des Edit-
tes vom 8. August 1750, soweit in letzterem Bestimmungen
über den Bau der Pfarrschulen enthalten sind, gelten zu lassen.

V. Das Schulreglement für die niederen katholischen Schu-
len in den Städten und auf dem platten Lande von Schle-
sien und in der Grafschaft Glatz vom 18. Mai 1801, ist
vorliegendenfalls nicht von Belang, da die Bestimmungen des-
selben mit dem Principe des §. 37 l. c. übereinstimmen, so
z. B. in dem §. 6 und 13, in welchen von dem Beiträge
zum Bau und zur Unterhaltung neuer Schulhäuser gesprochen
und ebenfalls auf das Verhältniß hingewiesen wird, wenn der
Schullehrer zugleich Organist und Küster ist. Stimmt aber
das Schulreglement vom 18. Mai 1801 mit dem §. 11 des
Reglements vom 8. August 1750 überein, so muß ersteres
selbstredend ebenso als durch das Gesetz vom 21. Juli 1846
aufgehoben erachtet werden, wie das vom 8. August 1750.

Vl. Auf das Nichtigkeitserkenntniß vom 17. November 1856
in der Bresa�er Angelegenheit, welches den Hauptstützpunkt
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für die der vorstehend eniwickelten gegentheilige Auffassung ab-
zugeben pflegt, kann man sich ini vorliegenden Falle auch nicht
berufen, da der vorliegende von jenem früheren insofern ver-
schieden ist, als die danials angebrachte Nichtigkeitsbeschwerde
gar nicht die Verletzung des §. 6 des Gesetzes vom 21. Juli 1846
behauptet und gerügt hat, sondern nur die Verletzung der
§§. S und 59 der Einleitung zuni A. L. R» während es
sich hier um die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit des
§. 6 Ges. vom 21. Juli 1846 handelt.

Es lag also damals für das Ober-Tribunal noch keine
Veranlassung vor, die Frage, inwiefern das schlesische Provin-
zialrecht mit der Vorschrift des § 37 Il. 12 A. L. R. überein-
stimme und deshalb nach §. 6 Ges. vom 21. Juli 1846 auf
letzteres zurückzugeben sei, einer Erörterung zu unterziehen.
Diese Frage ist denn auch in der That damals nicht entschieden
worden, wohl aber unter dem 29. Juni 1868 (Entscheidungen
Band 60 S. 219) ganz im Sinne der vorliegenden Darlegung.

VII. Was schließlich das General-Schulreglement für die
Römisch-Katholischen in Städten und Dörfern des Herzogthums
Schlesien vom 3. November 1765 anbelangt, so ist dieses bei
der Beurtheilung des vorliegenden Falles von ebenso geringer
Bedeutung, wie das schon erwähnte Schulreglement vom
18. Mai 1801, da auch dieses im §. 13 die für die bereits be-:
stehenden Schulen obwaltenden Verl)ältnisse nicht abgeändert hat.

Geht nun aus dem Gesagten deutlich hervor, daß der
§. 37. l. c. und der §. il des Reglements de g»1«ava«1ninibus
vom 8. August 1750 in ihrem Motive und in ihrer wesent-
lichen Grundlage übereinstimmen, daß ferner die Reglements
vom 3. November 1765 und vom 18. Mai 1801 im Princip
von dem §. 37 1. c. nicht abweichen, daß schließlich die Ober-
tribunals-Entscheidung voni 1.7. November 1856 für den vor-
liegenden Fall aus dem schon oben erwähnten Grunde nicht
maßgebend sein kann, so folgt daraus nothwendig, daß der
§. 37 l. c. durch das Gesetz vom 21. Juli 1846 nnd damit
gemäß §. 6 dieses Gesetzes auch jene provinzialrechtlichen Vor-
schriften in Schlesien aufgehoben worden und an ihre Stelle die
Bestimmungen der §§. 2 bis 5 des Gesetzes vom 2·1. Juli 1846
getreten sind.

Nach diesem Gesetze kommen, wo es sich z. B. um die
Herstellung einer neuen Schulklasse handelt, die Bestimmungen
des §. 3 des letztgedachten Gesetzes zur Anwendung, nach
welchen weder die Kirchen-Kasse noch der Patron und die
Eingepfarrten zu Beiträgen angehalten werden können, viel-
mehr zur Ausführung diejenigen verpf1ichtet sind, welchen in
Ermangelung eines Küsterhauses der Bau und die Unterhal-
tung einer gemeinen Schule am Orte obliegen würde; es sei
denn (vgl. §. 6 Ges. vom 21. Juli 1846), daß das bisherige mit
der gedachten Vorschrift des A. L. R. übereinstimmende Ver-

hältniß auf einem besonderen Rechtstitel beruht, d. h. einem
andern als dem des allgemeinen Gesetzes. Denn nur dann ist
durch das Gesetz v. 21. Juli 1846 nichts geändert worden.

Ueber die Art und Weise, das kirkhliche Braut-
E;-«amen abzuhalten.

Eine Convent-Arbeit, verfaßt von Carl V. Hertlein, Fürstbischöfl.
Consistorial-Rath und Stadtpfarrer in Ottmachau.

(Schluß.)
C. Die Fehler.

Es eriibrigt noch, den Brautleuten einige Fehler zu kenn-
zeichnen, durch welche man im Ehestande häusig genug sich
selber die Lebenskreuze zimmert, und durch eigene Schuld den
Ehestand in einen Wehestand verwandelt. �-

Was muß der Mann vermeiden? Er hüte sich vor einer
lieblosen, rohen und tyrannischen Behandlung seiner Frau.
Er bedenke, daß er sich als Hausvater bewähren und nicht als
Haustyrann bezeigen solle. Es ist wahrhaftig nicht edelmüthig,
im Bes1tze stärkerer Glieder und größerer Leibeskräfte an einem
schwächeren Wesen sich zu vergreifenI). Gott hat die Eva
aus der Rippe, der Seite, des Adam gebildet, daß die Frau
an der Seite des Mannes durch das Leben pilgere, als treue
Freundin und helfende Gefährtin; er hat Eva nicht aus Adams
Fuß genommen, daß der Mann die Frau mit Füßen trete,
und sie als seine Sklavin behandele2). Er hat die Eva aber
auch nicht aus Adam�s Haupt geformt, daß die Frau nicht
über den Mann herrschen solle; nein, sie hat die Pflicht, dem
Manne, als dem Herrn und Haupte der Familie, vernünftigen
Gehorsam zu leisten. Ein Mann, der unter dem Pantoffel
steht, wird für andere Ehemänner ein Gegenstand des
Spottes3). Der Mann halte sich fern von nächtlicheni
Uniherschwärnien bei Spiel und Trunk. Eine Erholung mag
er sich gönnen. Er wird stets eine zufriedene Ehefrau finden,
wofern er stch Vergniigungen wählt, an denen die Frau theil-
nehmen kann. Geht er allein aus, so vergesse er das Nachhause-
kommen nicht. Durch Spiel und Trunk -und Nachtschwärmen
des Mannes sind unzählige Ehen unglücklich. Ein Trinker
und Spieler vergeudet unnützt viel Geld, welches einen Spar-
pfennig bieten könnte für die Zeit des Alters, oder die Tage
des Kummers. Er wird für seinen Beruf untauglich, schädigt
seinen Wohlstand, ruft die Nahrungssorgen in die Familie 4),»

I) ,,Männer, liebet eure Weiber, wie Christus die Kirche geliebt
hat.« IsJphes. c. V. v. 25 &c. ,,Gehet vernünftig um mit den Weibern.«
I. Petri. c. IlI. v. 7.

2) Probst »katholische Glaubenslehre.« S. 303.
Z) ,,Gieb dem Weibe nicht Gewalt über deine Seele, daß sie nicht

über dich herrsche und du zu Schanden werdest.« sie. o. IX. v. 2.
4) ,,Hütet euch, daß nicht eure Herzen belastet werden mit Völlerei,

Trunkenheit und den Sorgen dieses Lebens.« Luc. c. XXI. v. 34.
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stört den Hausfrieden und das Lebensglück der Seinen, und
untergräbt sich die Achtung vor Weib und Kindern«).

Der Mann unterlasse bald« nach Gründung eines selbst-
ständigen Hauswesens den sogen. ,,großen Herrn« "zu spielen.
Bescheiden, eiiifach, sparsam, unermüdet thätig lebe und wirke
er, unterstützt von der Frau, in seinem Berufe. Jst er mit
der Zeit in guten und gesicherten Verhältnissen, dann kann
er auch etwas über das unabweisbare Lebens-Bedürfniß hinaus
aufivenden. Dies ist doch ungleich besser, als niit Großthun
anfangen und mit Armseligkeit enden.

Der Mann wache gewissenhaft, daß er seiner Frau niemals
begründete Ursache zu Verdacht und Eifersucht biete. Die
eheliche Treue halte er auch in Gedanken und Wünschen heilig,
und bedenke, daß er diese Treue einst am Altare gelobt hat
vor Gott, den Engeln und den Menschen.

Was muß die Frau vermeiden? Sie vermeide übertriebene
und unbescheidene Ansprüche an Kleidung und Vergnügen. Sie
gehe mit ihren Ansprüchen niemals über Stand und Vermögen
hinaus, wozu die Neigung zu Eitelkeit und Gefallsucht, und
die jetzt herrschende Putzsucht ihr große Versuchungen bereitet.
Jst sie im Besitze guter und werthvoller Kleidungsstücke, so
gehe sie mit denselben schonend um, damit sie auf längere
Zeit dem Manne neue Ausgaben erspare. Diese Wirthlichkeit
wird für jeden Ehemaiin die Ursache großer Zufriedenheit sein«3).

Die Frau meide die aus Bequemlichkeit und Trägheit hervor-
gehende Unreinlichkeit und Latscherei. Sie erscheine möglichst
rein und sauber vor den Augen des Mannes; sie sorge und sehe,
wie sie dem Manne gefalle 3). �� Sie halte die Kinder rein, damit
diese nicht für den Vater ein Gegenstand des Ek·els seien. Sie
trachte, die Wohnung möglichst sauber zu erhalten, damit diese
dem Manne ein trautes Heim gewähre. Aeußert der Mann:
,,niir ist nirgend so wohl, als zu Hause,« so bleibt dies für die
Frau das schönste Zeugniß und der beste Lobspruch. �-

Sie quäle den Mann nicht durch übertriebene Eifersucht4).
Am wenigsten gestatte sie sich, auf unbegriindeten Verdacht hin,
den Mann mit ehrenrührigen Schinipfnamen zu beleidigen.
Hat sie begründete Klage über Berletzung der ehelichen Treue,
dann laufe sie nicht in Stadt und Dorf umher, gegen Jeder-
mann ihrer Erbitterung Ausdruck gebend5). �� Dadurch wird
-·-1.�-.-j-�.

!) ,,Schandgespei wird auf deine Herrlichkeit folgen.« H-ibacuc,
c. II. v. 16.

T) ,,Jhr Schmuck set nicht der äußere im Haargeflechte, in Gold-
gehängen oder in prächtiger Kleidung.« I. Petri c. I1l. v. 3.

Z) I. vor. C. VII. v. 34.
4) »Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was

Leiden schafft.«
Z) »Ein eifersüchtiges Weib macht Herzeleid und Trauer. Bei einein

eifersüchtigen Weibe ist die Zunge eine Geißel; sie schwätzet mit Allen.«
sie. e. XXVI. v. 8 u. 9.

sie die Ehre des Mannes gänzlich untergraben, ihn sich völlig
entfremden, und statt Theilnahme, Hilfe und Trost zu finden,
dem öfsentlichen Klatschreiche Nahrung bieten. Sie bringe
der Kinder willen lieber ein Opfer, sei klug und besonnen
dem Manne gegenüber, und snche Trost und Stärke bei Gott
und in der Religion.

Ueberhaupt beiniihe sich die Frau, die Zunge möglichst zu
beherrschen; sie bekämpfe und überwinde den Geist des Wider-
spruchs; sie ziigele bei einem Ehestreite die Redefertigkeit, welche
das weibliche Geschlecht, schier ohne Ausnahme, von Mutter
Eva im Paradiese, geerbt und i�iberkommen hat, und durch
welche die Frauen der Regel nach den Männern weit über-
legen sind; sie lerne �� schweigen. Diese Zungenfertigkeit
und dieser Widerspruchsgeist und diese Rechthaberei sind die
Ursache, daß bei ehelichem Ungewitter so häufig der vereisende
und vergiftende Hagel der Schläge fällt. Eine aus Sanft-
muth und Selbstbeherrschung hervorgehende Schweigsamkeit,
und die aus weichem Gemi"ithe hervorgehenden Thränen, sind
nach Meinung der Heiden schon die siegreichen Waffen des
Weibes, welche häufig wenigstens, den heftig erregten Mann
überwinden, ihn seine Härte und Ungerechtigkeit gegen die Frau
allmählig empfinden lassen, ihn versöhnlich stimmen und ihm Ach-
tung gegen seine Frau einflößen. Demgemäß darf auch die Frau,
wofern ein eheliches Zerwi&#39;irfniß stattgefunden hat, nicht Tage und
Wochen lang mürrisch, stumm und eigensmnig umhergehen, son-
dern immer wieder zur Versöhnlichkelt sich geneigt finden lassen.

O, wie viele Ursachen giebt es doch im Ehestande, das
christliche Meisterstück der Selbstbeherrschung und Selbstver-
leugnung zu erproben und zu üben, zu dessen allmäliger
Erlernung und Aneignung die treue Erfüllung des Fasten-
gebotes ein geeignetes Mittel bietet! �

§ 5. Schlußbemerkungeu.
Mit einem kurzen und herzlichen»wieder zu Herzen gehenden,

Glücks- und Segenswunsch an die Nupturienten für ihren
abzuschließenden Ehebund beende man das Braut-Examen
unter dem Hinweise, auf das Gewissenhafteste das so eben
Gehörte allezeit zu befolgen. Haben die Verheiratheten Gott
stets vor Augen, dienen sie Ihm, ehren sie Ihn durch ein
mmes, frochristliches Leben, dann wird Gottes Segen nimmer
fehlen in guten und in bösen Tagen. Die Zeit des Glückes
uiid Wohlstandes wird dann eine weise Mäßigung niemals
rauben, und die Kreuze dieses Lebens werden ihnen dann
ein Quell der Gnade und des Heils werden.

Bei der hier angegebenen Weise, das Braut-Examen abzu-
halten, habe ich bisher die Wahrnehmung gemacht, daß die
Brautleute, auch wenn sie einen weiten Weg zurückgelegt
hatten, in der Regel, sehr wenige Ausnahmen abgerechnet,
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mit großer Aufmerksamkeit und lebhafter Theilnahme diesen
Auseinandersetzungen folgten, beim Abschiede für die empfangene
Belehrung dankten, und darnach eine aufrichtige und reumüthige
Beichte ablegten.

Wollte nun Jemand vielleicht bemerken, daß der in voran-
stehender Abhandlung dargelegte Stoff zu unifangreich sei, so
möge die Entgegnung gestattet sein, daß durchaus nicht verlangt
wird, diesen ganzen Stoff unter allen Umständen jedesmal zur
Besprechung zu bringen. Je nach Beschaffenheit der Personen,
welche zum Braut-Examen sich stellen, wird man Einiges
ganz weglassen, Anderes nur andeuten, Manches eingehender
behandeln. Aber selbst, wenn man Alles, was die §§ 2, 3, 4
enthalten, berührt, wird man nicht den Zeitraum von 1IX2
Stunde überschreiten, vorausgesetzt, daß der Pfarrer die zu
behandelnden Gegenstände geistig vollständig beherrscht. Jn
sehr vielen Fällen wird man sich dieser Mühe auch kaum ent-
ziehen dürfen, wenn man bedenkt, daß man Leute niederen
Standes, und auch manche gebildete Personen, kaum je wieder
in einer solchen empfänglichen Stimmung, wie in der Stunde
des Braut-Examens, vor sich sieht, um ihnen unter Berück-
sichtigung ihrer persönlichen Verhältnisse und des ernsten und
folgenschweren Schrittes, den sie zu thun be-absichtigen, und von
welchem Lebensglück und Seelenheil abhängen, die allgemeinen
Christenpflichten und ihre besonderen Standespflichten ein-
dringlich an�s Herz zu legen.

Mögen diese Zeilen, wie sie in den wenigen freien Stunden,
welche eine umfangreiche Seelsorge und Pfarr-Amts-Verwaltung
zu derartigen Arbeiten übrig läßt, mit redlichem Willen nieder-
geschrieben worden sind, auch von dem sreundlichen Leser mit wohl-
wollender Gesinnung aufgenommen und beurtheilt werden! -�

Offene Correspondenz.
Pf. O. in G. [1neensatio alta1«is.] Jn Nr. 15 des

,,Anzeigers für die katholische Geistlichkeit Deutschlands« in
Frankfurt a.XM. ist zu lesen:

,,lneensati0 a.ltaris. Auf die Frage: An lieeat absque
spe(-iali Ap0st0lie0 inc1u.lt0 in Missa, ·quae ee1e-
b1-atur cum eantu, Seil sine assistentia sae1«orum mini-
str0rum, t1111rifieati011es per-rge1«e? erging am 7. Juli 1880
die Antwort: Neg-)«tive juxta a1ia (1ee1«eta (Aeta S. Se(1is
XIV. p. 480.«
Darnach wäre es also an Orten, wo nur ein Geistlicher

ist, nicht gestattet, an Hochfesten den Altar zu incensiren, und
doch geschieht es meines Wissens fast allgemein. Jst dieses
ein bloßer abusus e1imiuandus oder besitzen wir für unsere
Diöcese ein Apostolisches Jndult dazu?

R. Die Ineensati0 a1ta1·is ist, wie oben bemerkt, ein den
levitirten Aemtern auss chließlich und nothwendig zukommen-

der Ritus, so, daß sie bei diesen niemals, selbst nicht in den
levitirten Ferialmessen der F.ctstenzeit unterbleiben, dagegen bei
den nicht levitirten, wenn auch sonst noch so feierlich abgehal-
tenen Hochämtern nicht vorkommen darf. (S. R. O. 19. Aug.
1651- (1627) ad Z; � 18. Dez. 1779 (4395) ad 21; �
14. Juni 1845 (501.2) ad I; �� 29. Nov. 1856 (5228)
ad 6. Am 18. März 1874 gab die G. S. R. dem Bischofe
Zacathekas in Mexiko hierüber folgenden Bescheid: ln missa,
qu-te cum eantu, Seel sine minist1«is eelebrat-ur, inee11sa -
ti0nes 0m·nes 0mitten(1ae Stint; Si ve1«0, (1um l1ae(-
missa ca»ntatur, Sanetissimum Saera,mentum supe1« altare est
exp0sit11m, ineensati0n«es in missa, pariter 0mit-
tencl-te sunt, et ss. Saera1ne11tumineenseitu1·tantum p0St.7
qu;un in t-1i1·0n0 fuit eo1t0eatum et antequam (1ep0n-itu1«.
(Vergl. Schüch, Pstbl. 6. Aufl. S. 470.) »Da aber,« sagt
Gihr, (Meßopfer, 2. Aufl. S. 350) ,,an sehr vielen Kirchen
keine Ministri S-sei-i vorhanden sind, haben manche Diöcesen
ein apostolisches Jndult erlangt, welches wenigstens ,,0eeurren-
tibus s0lemni01-i1)us festis« auch für die Miss-«-i (-antata sine
c1iaeono et subdiae0n0 die übliche Jncenfation gestattet.

Ob der nun in unserer Diöcese bestehende usus sich auf
ein apostolisches Jndult stützt, werden wir uns angelegen sein
lassen, festzustellen. Eins eitig hier vorzugehen, wird sich
wegen der Einheit im Ritus, der in der Diöcese herrschen
muß, bis dahin nicht empfehlen. �

An Mehrere: Die uns eingesandten Fragen werden
in dem nächsten Jahrgang ihre Erledigung finden.

.Sprethsaal.
Die sakramentale Absolntion Sterbender betreffend.

Jn Necrologen und Nachrufen Verstorbener, welche wegen
Besinnungslosigkeit nicht mehr die heil. Wegzehrung empfangen
konnten, findet man nicht selten die Bemerkung, der Verstor-
bene habe nur die heil. Oelung und die General-Absolution
erhalten. Wenn damit gesagt sein soll, daß die sakramentale
Absolution, die Lossprechung von Sünden nicht ertheilt worden
sei, was wir im Allgemeinen nicht annehmen, und in dem
Falle, der uns zum Niederschreiben dieser Zeilen veranlaßt
hat, besondere Ursachen haben, nicht zu glauben, so würde
dies auf eine Unterlassung hinweisen, welche der heil. Alphonsus
von LigUori (H0mo ap0st0l. XVI. 37) für schwer sündhaft
erklärt. Der angeführte Paragraph handelt von der sakramen-
talen Lossprechung eines Sterbenden, welcher bewustlos ist und
weder jetzt ein Zeichen von Reue giebt, noch vorher eines
gegeben hat. Er führt zur Begründung seiner Behauptung,
daß man solche Kranke bedingungsweise absolviren solle, eine
Stelle des canonischen Rechtes an ((-an. 12. cause 26. qu. 6.):
Si presbyter poenitentiam m0rientii)us abnegaverit, reus
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ex-it animarum. Wenn dies von solchen Sterbenden gilt, über
deren Dispensation man Ursache hat, zu zweifeln, um wieviel
mehr von denen, welche vorher nach einem Priester verlangt
oder durch ihr ganzes Leben den Beweis ihrer gläubigen Ge-
smnung gegeben haben. Da gilt doch, wie der heil. Alphonsus
im § 36 ausführt, gewiß die Anordnung des Röm. Rituale:
Wenn der Kranke nur durch Zeichen, selbst oder durch andere,
ein Verlangen nach der Beicht zu erkennen gegeben hat, so
ist ihm die Lossprechung zu ertheilen.

Deshalb sind auch kranke Kinder, welche noch nicht die heil.
Wegzehrung empfangen können, vor der letzten Oelung für die
saerameniale Lossprechung so viel als möglich zu disponiren und
diese ihnen, wenigstens bedingungsweise, zu eriheilen, wenn keine
Klarheit über die genügende Disposition zu erlangen ist.

Man sage nicht, daß ja für das Seelenheil der Kranken
durch die letzte Oelung gesorgt sei, welche unter Umständen
die Wirkungen eines Sacramentes der Todten hat. Diese
Wirkung des Sakramenis der letzten Oelung soll gewiß nicht
geläugnet werden, trotzdem ist, wenn die letzte Oelung einem
Bewußtlosen, der vorher noch nicht gebeichtet hat, ertheilt wird,
ihm zuerst die saerameniale Lossprechung zu geben; sonst
begeht man gegen ihn ein Unrecht. Jst er wegen Mangel
an Reue nicht disponirt für den Empfang der Lossprechung,
so ist er es auch nicht für den Empfang der letzten Oelung.
Jst er aber für die�Lossprechung disponirt, und in fchweren
Sünden, so erhält er durch dieselbe die heiligmachende Gnade
und durch die letzie Oelung eine Vermehrung derselben; dieser
Vermehrung der Gnade wird er beraubt, wenn ihm nicht die
saerameniale Lossprechung, sondern nur die General-Absolution
gegeben wird. Vergl. dieses Blatt Jahrg. L Nr. 10. S. 118.

Zur Katechismusfrage.
Mit Niiiksicht auf die gute Absicht des Hexen Kaplan

M. Thiell (vgl. Nr. 6. 8. d. Bl.), einen kurzgefaßten
Katechismus für den utraquistischen Beicht- und
Communion-Unterricht zu verfassen, muß ich bemer-
ken, daß aus vielfachen Gründen am Diöcesan-Katechis-
mus auch im Beicht- und Communion-Unterricht
festgehalten werden muß. Die Kinder müssen doch
einen vollstiindigen Katechismus besitzen � dazu ist nun ein-
mal der Diöcesan-Kaiechismus amilich bestimmt. In sein
Verständniß muß man die Kinder mit den Jahren einführen �-
besonders durch öfteres deutliches Lesen. Alles braucht ja nicht
sofort gelernt zu werden. Das Polnische ist nicht so hoch und
schwer verständlich. Einen polnischen Leitfaden für den Beicht- und
Communion-Unterricht hat neuerdings Pfarrer Li(-. Jaskulskt
in Posen herausgegeben. Das Beste ist aber, so lange die
geistliche Behörde nichts Anderes verordnet, allgemein am

Diöcesan-Kaiechismus festzuhalten und diesen als Schatz für�s
ganze Leben auszubeuten.

Czarnowanz. Lic. Swientek.

Gesetze, Verordnungen, Grlasse re.
Das Fürstbischöf1iche General-Vieariat-Amt veröffentlicht in

Nr. 220 der Verordnungen:
[Die Encyclica Papst Leo XI1I.] über den heil. Franz

von Assisi und den dritten Orden dieses Heiligen mit der Auffor-
derung des hochwürdigsten Herrn Fürstbischofs, der ehrwürdige
Diöeesan-Clerus wolle bei passender Gelegenheit in geeigneter
Weise die Gläubigen dem Wunsche des heiligen Vaters gemäß
über die Bedeutung und über die Tugenden des heil. Franz von
Ass1si sowie über den dritten Orden dieses Heiligen belehren.

[Betrifft die Bewerbung um Pfarreien ohne
bischöfliche Genehmigung] Breslau, den 2. Oct.1882.

Zu meinem großen Bedauern haben sich Pfarrer, deren
Beneficium privaten Patronates oder bischöflicher Collatur sind,
um Beneftcien Königlichen Patronates beworben, wiewohl es
ihnen nicht unbekannt sein konnte, daß die Stellen, welche sie
zu verlassen bestrebt waren, in Folge der kirchenpolitischen
Verhältnisse im Falle ihres Wegganges nicht wieder besetzt
werden können. Jch bin daher genöthigt bis auf Weiteres
zu verordnen, daß kein Pfarrer, dessen Beneficium privaten
Patronates oder bischöf1icher Collatur ist, sich ohne meine
Genehmigung um eine andere Pfarrei bewerben darf.

Fürst-Bischof s- Robert.
[Die Einsendung der alljährlich abzuhaltenden:

stehenden Collecten betreffend,] welche wir im Pastoral-
blait 1882 S. 23 mitgetheilt haben, wird die Oberpräsidial-
Verfügung vom Jahre 1877 zur Nachachtung empfohlen.

[Betrifft die Anthetle der Participanten bei
Stiftungen.] Wir finden uns veranlaßt, anzuordnen, daß
in Zukunft in den Stiftungs-Urkunden, sofern einer der Par-
tieipanten mehrere Obligationen zu erfüllen hat, für jede
Obligation der specielle Betrag anzugeben ist, z. B. für eine
stille heil. Messe, für ein Requiem, für Kanzelfürbitte, Pro-
curatorium &c. Noch bemerken wir, daß von den Fundations-
Urkunden zu unseren Akten wirkliche Duplicate und nicht bloße
Abschriften, wie es bei Pachtverträgen geschieht, einzureichen sind.

[Eine Kirchencollecte] ist für die Gemeinde Wüste-
giersdorf bewilligt worden.

Zur Chronik.
Geftorben in der Diöeese Breslau.

Einer. Erzpriester, geistl. Rath, Pfarrer Victorinus Heidvogel
in Köppernig, f 10. November 1882. C. L.

Kaplan Eduard Schalast in Bogutschütz, s- 18. November 1882..
Psarradministrator P etru s F l at in Radzionkau, -s- 21. November 1882.
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Antiquarisct)eg i1erzeikt)nisZvon G. so. Adert)olz� iBurt)t)andt.in jBres1au.
Die offerirten Werke sind beinahe alle noch vollständig ungebraucht, wie neu. �� Die Zusendung geschieht bei

Einsendung des Betrages oder bei gewiinschter Nachnahme fran(-o. «
Allioli, Bild einer wahrenKlostersrau.1876.(1-ii.20-s3,.)75-F.
Amaranth,12Photographienin Cabinetnach Original-Cartons

von Prof. Weiß in rother Leinwandmappe. (15 »in) 5 .-ji.
B d,G ichtederl)l.JohannaFranziskavonChantalou1Yi2hl der 1«irls:k))rung des Ordens von der Heimsuchung. Mit dem

Bildniß der Heiligen. 1872. (6 -it) 4 alt.
t �s Cl» ausgewählteSchriften. Chronologisch geord-Brettieinu?1d «mit Anmerkungen versehen von Diel, S. J. Mit Jllu-
ationen von r ssor Sieinle 1873 2 Bde (7 ««-) 4 -in 50-Z.str P ofe . . .

� Gedichte. Gebunden mit Goldschnitt. 1854. (6 alt) 1 -it. 50 -ig»,-
Brühl, Neueste Geschichte der GesellschaftJesu bis 1846. 50-c8z..
-� Die Schweiz und die Jesuiten in den Jahren 1846X47. 30 -F.

Ca11ones et. dec1·eta Conci1ii Tridentini. 1876. (1 -«. 50 -s8z) 75-Cz·
catechismus ex decreto Con0ilii Tric1entini. 1872. (2 «-is. 25 -s3)1 »ic-
Chowanetz, Geschichtlicher Wahrheitsspiegel.1856. 30 -F.
Chrh so lo gus. Monatsschrist herausgegeben von Nagelschmiit &c.

Jahrgang 1861. 63. 65��69. 71��76. (a 6 »in) a 3 -is.
-. e e St 3O -ZEinzeln Heft .

Diel, Clemens Brentano. Ein Lebensbild nach gedruckten und
ungedruckten Quellen. Ergänzt und herausgegeben von Kreiten.
Mit Titelbild von Prof. Steinle. 2 Bde. 1877. (9 ·-in) 6 -is.

Dkpste-Hülshosf, Letzte Gaben. Gebunden. 1871. (4 -it) I -ji.
Galland, Joseph von Görres. Mit Görres� Bildnis. Zwei Abthei-

lungen in einem Band. 1876. (6 «-is) 4 -it.
Gaume, Rom in seinen drei Gestalten oder das alte, das neue

und das unterirdische Rom. Band 3 und 4. Mit einem Plane
der Catakomben. 1847 u. 1849. (8 ·-it« 40 -s8.) 3 «-it.

q U-.5"akn Grä n, Orientalische Briefe. 3 Bände. 1844-H h(199»ii.)5i) »z )si 3 sit» 50 -s.
Hungari, Re ligiöse G edich t e. Gebd. mit Goldschn. 1863.(4-tt.)75-is.
� Gottes-Blumen aus dem deutschen Dichtergarten.

2. Band gebunden mit Goldschnitt. 1867. (4 «-its) 75 -is.
et C ri licle Sittenle re. 24 Bde. in 12 Bde. gebundenHunnEv«st R2gists:kbaÄd. (40 -it) h 12 »« 50 -H.

Johannes vom Kreuz, des heiligen, sämmtliche Schriften. 1. Bd.
Abth. II. 1. u". 2. Abth. 3 Bändchen gebunden. (9 »in) L -it.

Kiesel, dieWeltgeschich te. 2. Aufl.2 Bde.1867.(14 -ii.40-s8,.)10-it.
Klaus, Predigten aufdie Sonntage. 1860. (4 -it« 50 -s8,.) 2 »in
� P r ed igte n überd.Bußeu. d. hl. Sacrameute. 1864. (4«ti.50-i3.) 2«-it.

Klein, Charakterbilder aus der Weltgeschichte. B Bände.
1876j79. (16 -it. 80 -s3.) IS -«.

Kretas, Claris s a. Erzählung aus der Rococco-Zeit. 1880. (4 .-ji) 3 -it.
� Das Eckhaus an der Albanskirche. -Hist. Erzählung a. d.

letzten Tagen von Kur-Mainz. M. 30 Holzschn. 1879. (4 -it) 3 -«-.
Kunst und Leben. Ein neuer Almanach für das deutsche Haus,

herausg. v. Bodenstedt. 1877. (8 -ji«) 3 »in
Laicus, D e r A r z t. Socialer Roman d. Gegenw. 1876.(4 »in) 1-il-50-s3.
� Das Haus Prozziu s. Charakterbild aus der modernen Gesell-

schaft. 1881. (4 »in) � 3 sit.
� Ringend»e Mächte. Roman a. d. Gegenwart. 2 Bde. 1s72.

(4 -it. 80 -g,.) 3 -it 30 -F
� Die Petroleuse.1875.(2 -ji. 40 -i8z.) 1 »in 80 -F.
�- Die Rose vomWetternsee. HistorischerRoman.1880.(4-it-)3·-ji.
�-� Silvio. Roman a.d.TagenvonMentana. 2Bde.1873.(6«-te) 4-il«
�- Der Sonderling. Erzähl. a. d. neuesten Zeit. 1874. (4 .-ji«) 3-ti-

Laicus, Um Geld und Gut. Erzählung aus der Gegenwart. 2 Bde
1878. (7 M 50 -s3.) 5 -it.

� Zur rechten Stunde. Nach Mayne Neid. (3 .-sie) 1-it. 50 -sg»,.
Lamarmora, Etwas mehr Licht. 1873. (4 -ji«) I -it. 25 -is.
I«Z1·-m1t10r, Co(-lestis urbs «Je1«usa.lem.1866.(4 -«. 50 -x8,.) Z eis-
-� Monumenta Vaticana histo1«ia.m so(-lesiasticam sae-

cu1i XVI il1ust-1-antia. 1861. (9 -M) 6 W.
Linfenmann, Lehrb. d. Moraltheologie. 1878. (8 sit. 40 -s3.) 5 -ii.50-Z.
Manzoni, Die Verlobten. 2 Bde. 1861. (6 .-it) 2 ·-it.
Mattner, Dogmatische Predigten über die Tugend des

Glaubens. 1880. (2 -it. 25 -s3.) l -it. 50 -Z.
Münch, die hl. Festzeiten d. kath. Kirche. M. 12Kupfern. 1846. 50-Z.
Riemann, Bakchen und Thyrsosträger. 2 Bde.1882. (10 ·-in)

- » 7 -«. 50 -s8z.
Opitz, Maria Stuart. Nach den neuesten Forschungen dargestellt.

1879. (4 sit. 50 -iZ.) 3 ·-is.
Jsenburg-Birstein, Fürst zu, die Parteien im deutfchen Reichs-

tage und die Socialdemocratie. 1877. (4 -ji«) I -it.
Pachtler, Der Götze der Humanität oder das Positive der Frei-

maurerei. Nach Documenten. 1875. (6 .-it) 4 -sit.
Perin, Christliche Politik. Die Gesetze der christlichen Gesell-

schaften. 1876. (6 -in) 4 -it.
Raubzug wider Rom im Jahre 1870. Cart. (2 -te) 50 -i2».
Neumont, Geschichte d. Stadt Rom. 3 Bde.1870.(60 -ji«) 20 »in
B011li1-1g, Medu11a Tl1eol0giaeMora1is. 1875. (8 ·-M) 4 «-is-.
Roma s0tter1«anen, Die römischen Katakomben. Eine Dar-

stellnng der älteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen de
Rossi�s, mit Zugrundelegung des Werkes von J. Spencer-Northcoie
u. Brownlow. Bearbeitet von Dr-.Fr.X.Kraus. M. vielenHolzschn.
und chromoiithograph. Tafeln. 2. Aufl. 1878. (12 «-it) 8 -ji« 50 -is.

Schanz, Com mentar d. Evangelium d. hl. Matihäus. 1879. (7«-ji«) 5 -it.
Scherer, Sonntags-Predigten: Osterchclus, Pfingsicyclus erste

Hälfte, und zweite Hälfte. 3 Bände. 3. Auflage. 1869. (-�)« Band
7 sit. 50 -s8z.) å 5 -it· zusammen für 14 «-it.

Scherer, Marien-Predigten. 2.Auflage.1869. (7Ji-50-i8,.)5 «-««
�� Gelegenheits-Predigten.3.Auftage.1869.(7·-ii.50-cg;.)5.-is.

Scheurer, Unschuld oder Buße. Eine Gabe für die reisere Jugend.
1869. (1 -it. 50 -v3.) » 50 -Z.

Schlegel, Reise nach dem hl. Lande. 1865. (1 «-it) 50 -F.
Schwarm, Dogmengeschichte. 2 Bände. 1869. (24 «-ji«) 15 -it.
Shakespeare�s Werke. Für Haus und Schule, deutsch mit Ein-

leituugen und Roten bearbeitet von Dr. .Hager. Vollständig in
S Banden. 1876�1880. (18 »-e) 12 «-i.

� Gebunden. 6 Bände. (24 -it) 17 -it. 50 »F.
Stolberg, Fr., Gras zu, Reise in Deutschland, der Schwei ,Jtalien und Sicilien. 2 Bde. 1877. (9 -it) 4 ·-it. 50
Stimmen aus Maria-Laach. Jahrgang 1875 bis 1882 in je

10 Hesten. (ä 10 «-it. 80 -F)
Stolz, Legende. 5. Aufl. 4 Bde. in Octav. 1874. U2 -it
� Gebunden. (15 «-ji. 40 -sz.) 11 »in 4

Thuille, Populäre Predigten über die wichtigsten Wahr
der heiligen Religion. 1879. (6 -fis)

Tillmann, das Gebet nach der Lehre der Heiligen da
2 Bände. 1874���1877. (10 ·-it)

Weiß, Apologie des Christenthums vom Standpunkte der
Sittenlehre. 2 Bände. 1878s79. (10 ·-ji«) 7 «-is. 20 -F.

Zsehokke, The o to g i e d. P ropheten d.Alt3Testaments.1877.(9»ti.)6«-ji.

Z HEF-
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; Preis pro Blatt 50, 60 und 75 Pfge.

�sisr;is G hZorn. -
staat um! Kirche in riet« so!-wein. »l

3 Bände. Preis 23 Mark. ,
,«�«·,« Dieses Buch hat als Quellenwerk für die Beziehungen zwischen H

Staat und Kirche nicht nur Bedeutung für die kleine Schweiz, es l
ist für Jeden, der die Geschichte dieser wichtigen Tagesfrage verfolgt,
geradezu unentbehrlich und darf in keiner historischen oder theolo- i
gischen Bibliothek fehlen. Die Verfasser haben den reichen und bei
der Vielgestaltung der fchweiz. Confessionen und Verhältnisse viel-
seitigen Stoff ganz objektiv gruppirt.» is;

Vorräthig in allen soliden Bnchhandlungen, in Bres»lan in
i

»- ----���·T��-7�j«

« Hciligenbild(hen zu den bevorstehenden Neujahrsumgiingen
empfiehlt

G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau ·
zu den nachstehenden Preisen:

Schwarz, das Bund (100 Blatt) für 30, 75, 1()0, 110, 150, 200 Pfge.
- mit bunter Einfassung für 70, 75, 80, 100, 110, 225, 3O0 Psge.

- Colorirt, das Bund für 200, 225, 240, 250, 270, 280 Pfge.
Spitzenbilder schwarz, das Dutzend von 75 bis 200 Pfge.
Spitzenbilder colorirt, das Dutzend von IV- Mark bis 5 Mark.
Französifche Bogenbildeir zu 75, 100 und 200 Pfge. pro Bogen (anf diese «hübschen und preiswürdigen Bildche

erlauben wir uns ganz besonders aufmerksam zu machen).
St)mbolbilder in e"legcmi·cm Farbendruck und eine Auswahl ganz feiner Spitzenbildchen,

is· -2lnfichts-Sendungen stehen bereitwilligst zu Diensten und bitten wir bei geneigten Aufträgen um möglichst genaue An »E gaben der Socken, sowie des zu ver-wendenden Preises, um darnach die Auswahl treffen zu können.. 9
Z

---- ·-
"- :--H "gSeninge«r., von dessen Sonntagspredigteu allein in Europa in

G. P. Al»)erljolz� Buchhandlung, Verlag von Orell Fußii u. ··«Co. in Zurich.

Carl BartsrIi,
Gold- U. Silber-Arbeiter in Gleiwiiz, Veuthenerstraßc,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Gold- und Silber-
Waaren giitiger Beachtung.

Ebenso mer-rlen cIas"ekbst f�ci"1c1iIkcast gen)or(lene JEirck1engrräik1e zur
«Repnratur til-ernonnnen und nackt «iITIorI�cl�1rif�t ausgesiikcrt.

Jm Verlage des Unterzeichneten stnd soeben erschienen nnd durch
alle Bucl)handlungen zu beziehen.

in Bres-lau durch G. P. Aderi)olz� Buchhandlung:
weninger, Dr. ji. X» S. 2I., Eriginelke, Fratz-

C)efafzte, Yraletisrije �3i?ariaiiis(iie 3sefireden.
Zur Feier des Maimonates. Drei Jahrgänge in einem
Bande. Für alle Marienfesie im Kirkhenjal)r nnd als
Anreden in Marianischen Sodalitäteu verwendbar.
(Gesammt-Predigten IV. Band) Mit bischöflicher
Approbation. gr. 8. geh. 5 ais. 40 -Cz.
Jn neuerer Zeit hat wohl kein Predigtwerk einen solchen Anklang

und eine so weite Verbreitung gesunden, wie die Pr«edigten des P.

o I

G. P. Aderholz Buchhandlung.
--·«3·«·(-«« IX«---ex-sD):()«c:�;HK)2(c:�.p)rE

kiirzesicr Frist vier und von den Feiitagspredigtcn zwei sehr
starke Auflagen nothwendig wurden.
westermayer, Dr. Anton, Yopnkäre giredigten auf

fänrmtkirlje grefte des «.FurrtjenIahres. Erste und
zweite Lieferung. Der Erlös istzur Restaurirung der Stadt-
pfarrkirche St. Peter in Miinchen bestimmt. Mit oberhirtlicher
Druekerlaubniß. gr. 8. geh. Preis per Lieferung I -is. 50 -ig,.

FOR ganze Werk wird in 6 bis ? LiefcrUllgelt rasch erfcheinen.
Das Werk charakterisirt der Verfasser selbst in der Vorrede folgender-

maßen: »Meine Diction ist populär, es ist körnige, gesunde Haus-
mannskost, die ich meinem Publikum zu bereiten und vorzusetzen
beflissen war; daher mein Bestreben nicht blos wahr, sondern auch klar
zu sein und populär zu sprechen. Deshalb die Titulatur: ,,gs�opui&#39;äre
g«kestpredigien.« Fünf Predigten kommen» auf jedes Fest.

.iUainz, im November 1882. Franz Kirchheim.

G P Aderholz� Buchhandlung in Breslau empfiehlt«O . O
Berliner St. tbonij"nring-iialender für 1883. 75 Pf.
sJohl�g IJllnftrirter Hans�JKalender fiir 1883· 50 Pf.

Der Volkxifreu1idJKaleiider fiir 1883. 50 Pf.
Giicsiedler-Kalender für 1883. 40 Pf.

tBeo-Kalender fiir 1883. 50 Pf.
liegensburger Marien-tliale1ider für 1883. 50 Pf.
(lbemminger Kleiner .tiUat7ierr-,iiialeiider für 1883.

60 Pf» in Leinwand mit Goldschnitt 1 M. 20 Pf-, in Leder J. M. 80 Pf.
Kalender für Zeit und (bwigleeit für 1883. 30 Pf.

Für die Herren, welche obige, sowie die übrigen katholischen Ka-
lender zur Verbreitung von uns .partieweise beziehen, bleiben unsere
bekannten Bezugsbedingungen bestehen.

G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslan.
Druck von Robert Nischkowsky in Breslau.


